
Gemeinde Bister Kanton Wallis

Gebühren

WASSER und KANALISATION

DER GEMEINDE BISTER

Raumplanung und Umwelt
J. Aufdereggen, Raumplaner ETH/NDS
Bahnhofstrasse 10

3900 Brig Brig, im September 1992



Gemeinde Bister

GEBÜHRENORDNUNG

für Wasser und Kanalisation

gestützt auf Art. 13 des Wasserversorgungsreglementes 
gestützt auf Art. 16 des Kanalisationsreglementes

werden folgende Gebühren und Tarife festgelegt:

1. Wasserversorgung

A) Anschlussgebühr:

Wohn- und Gewerbebauten (ausgenommen landw. Bauten) 
pro m3 Inhalt Fr. 4.50

mindestens jedoch Fr. 2'500.—

landwirtschaftliche Bauten und alle übrigen Bauten:
15 %o der Katasterschatzung

B) Verbrauchsgebühr

Verbrauchstarif:

für jede Wohnung / Haushalt Fr. 150.-
für Stallungen: Pro Grossvieheinheit Fr. 5.-
für Gärten und Rasenflächen Fr. 25.-

Verbrauchstarif gemäss Wasserzähler:

für- Landwirtschaft Fr. 0.20 / m3



2. Kanalisation

A) Anschlussgebühr:

100 % der Anschlussgebühr Wasser

B) Verbrauchsgebühr:

jährliche Gebühren: 100 % der jährlichen Wassergebühr

3. Inkraftreten

Die Bestimmungen der vorliegenden Gebührenordnung treten nach Annahme 
durch die Urversammlung und nach Homologation durch den Staatsrat 
rückwirkend auf den 1. Januar 1992 in Kraft.

Genehmigt vom Gemeinderat am 15. September 1992

Genehmigt von der Urversammlung am .........................

Genehmigt vom Staatsrat am ...... ............. .


